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Erwägungen
E. 6
Damit ergibt sich, dass auf die Beschwerde insgesamt nicht einzutreten ist.
E. 7
Das Verfahren vor der oberen kantonalen Aufsichtsbehörde in Schuldbetrei- bungs- und Konkurssachen ist kostenlos (Art. 20a Abs. 2 Ziff. 5 SchKG). Partei- entschädigungen sind nicht auszurichten (Art. 62 Abs. 2 GebV SchKG). Es wird beschlossen:
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